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Ordnung 

über die Erstattung von Entgelt für Erstatzbetreuung 
(Ersatzbetreuungsentgelterstattungsordnung – BEO) 
 
 
Präambel 

Das StudentInnenparlament hat am 19. April 2007 auf 
der Grundlage von § 2 Abs. 3 der Satzung der StudentIn-
nenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin vom 28. 
Oktober 1993, in der Fassung der Änderung vom 27. Ap-
ril 1998 folgende Satzung als vorbildliche Umsetzung 
von § 12 Abs.3 der Frauenförderrichtlinien der Humboldt-
Universität  zu Berlin erlassen: 
 
 
 

§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt die Erstattung von Entgelt, das für 
eine Ersatzbetreuung von Kindern unter 14 Jahren sowie 
von pflegebedürftigen Angehörigen von Mitgliedern ge-
wählter oder diesen gleichgestellten Organe der Studen-
tInnenschaft während deren Teilnahme an Sitzungen an-
fällt. Sie gilt weiterhin für Mitglieder der StudentInnen-
schaft, die sich in einem Arbeitsverhältnis mit ihr befin-
den, aus dem sich Anwesenheitspflichten auf Fortbildun-
gen und Versammlungen im Rahmen der Diensttätigkeit 
ergeben. 

§ 2 Erstattungsberechtigte 

(1) Erstattungsberechtigt sind Amts- und Mandatsträge-
rInnen gewählter Organe der StudentInnenschaft der 
Humboldt-Universität zu Berlin. § 2 Abs. 2 Satz 2 der 
Satzung der StudentInnenschaft der Humboldt-
Universität zu Berlin gilt entsprechend. Soweit sie Mit-
glied von Fachschaftsräten sind, besteht eine Erstat-
tungsberechtigung nur, soweit die für die Fachschaft fi-
nanzwirksamen Bestimmungen dieser Satzung durch 
Beschluss des Fachschaftsrates bestätigt wurden. Die Bes-
tätigung ist dem Finanzreferat anzuzeigen. Anerkannte 
Fachschaftsinitiativen gem. § 26 der Finanzordnung ste-
hen gewählten Organen im Rahmen dieser Ordnung 
gleich.  
 
(2) MandatsträgerInnen nach Abs. 1 sind die gewählten 
Mitglieder des StudentInnenparlaments (StuPa) sowie 
deren StellvertreterInnen.  
 
(3) AmtsträgerInnen nach Abs. 1 sind: 
 
- Nr. 1 – die vom StuPa gewählten ReferentInnen 

des ReferentInnenrats sowie deren Stellvertrete-
rInnen,  

 

- Nr. 2 – die vom StuPa bestätigten ReferentInnen 
Besonderer Referate sowie deren StellvertreterIn-
nen,  

 
- Nr. 3 – die von der Fachschaft gewählten Fach-

schaftsrätInnen, 
 
- Nr. 4 – die aktiven Mitglieder von Fachschaftsini-

tiativen, die nach Abs. 1 Satz 3 FachschaftsrätIn-
nen gleichgestellt sind. 

 
(4) Erstattungsberechtigt sind ferner: 
 
- Nr. 1 – Angestellte der StudentInnenschaft oder 

andere Angestellte, die den Weisungen der Stu-
dentInnenschaft unterliegen, im Rahmen ihrer 
Diensttätigkeit gem. § 3 Abs. 4 Nr. 3, 

 
- Nr. 2 – Mitglieder der StudentInnenschaft, die bei 

ihr in einem sonstigen Arbeitsverhältnis stehen 
nach Maßgabe von § 3 Abs. 4 Nr. 4. 

§ 3 Erstattungsanspruch 

(1) Berechtigte können einen Erstattungsanspruch nur 
für die Betreuung folgender Personen geltend ma-
chen: 
 

- Nr. 1 – Kinder unter 14 Jahren, für die sie das Sor-
gerecht haben, 

 
- Nr. 2 – nahe Angehörige, die pflegebedürftig sind, 
 
- Nr. 3 – in begründeten Härtefällen für weitere 

Personen, für welche die Berechtigten eine be-
sondere Sorgeverpflichtung haben.  

 
(2) Ein Anspruch auf Erstattung besteht für die Ersatz-
betreuung, die notwendig wird, weil die/der Berechtigte 
nach 18:00 Uhr oder am Wochenende an abrechnungs-
fähigen Sitzungen teilnimmt. Grundsätzlich ist die/der 
Berechtigte verpflichtet, Möglichkeiten einer kostenlosen 
Ersatzbetreuung vorrangig in Anspruch zu nehmen. Ein 
Erstattungsanspruch besteht nicht, wenn von der Studen-
tInnenschaft für die Dauer der Sitzung bereits eine an-
gemessene Ersatzbetreuung bereit gestellt wird. 
 
(3) Unter der Woche wird der Aufwand für die Zeit ab 
18:00 Uhr für die Dauer der Teilnahme, spätestens aber 
bis zum Ende der Sitzung erstattet sowie einer weiteren 
Stunde, die für die Heimfahrt angerechnet wird. Am Wo-
chenende wird der Aufwand für die gesamte Dauer der 
Teilnahme zzgl. bis zu 2 Stunden für Hin- und Rück-
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fahrt, soweit nicht eine längere Fahrzeit im Einzelfall er-
forderlich ist, erstattet. 
(4) Abrechnungsfähige Sitzungen sind: 
 
- Nr. 1 – für MandatsträgerInnen solche Sitzungen 

von Organen, denen sie als Mitglied angehören; 
für deren StellvertreterInnen, wenn diese in der 
abzurechnenden Sitzung das Mandat ausüben; 

 
- Nr. 2 –  für AmtsträgerInnen solche Sitzungen, 

an denen sie in ihrer Eigenschaft als Amtsträge-
rInnen teilnehmen; 

 
- Nr. 3 – für Angestellte der StudentInnenschaft im 

Rahmen ihrer Diensttätigkeit für Fort-und Wei-
terbildungen sowie für Dienstversammlungen; 

 
- Nr. 4 – für Mitglieder der StudentInnenschaft, die 

bei ihr in einem sonstigen Arbeitsverhältnis ste-
hen, für Fortbildungen und die Teilnahme an 
Plena, sofern diese nicht wesentlicher Teil ihrer 
Diensttätigkeit sind. 

§ 4 Erstattungshöhe/ Festsetzungsermächtigung 

(1) Für Aufwendungen zur Ersatzbetreuung werden je ab-
rechnungsfähiger Stunde 7 Euro und 50 Cent als Auf-
wandsentschädigung erstattet. 
 
(2) Der ReferentInnenrat entscheidet über die Anglei-
chung der nach Abs. 1 festgesetzten Aufwandsentschädi-
gung an die allgemeine Teuerungsrate. 

§ 5 Antragstellung 

(1) Eine Aufwandsentschädigung für Ersatzbetreuung 
wird nur auf Antrag erstattet. Der Antrag ist beim Fi-
nanzreferat zu stellen.  
 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen, 

sofern diese nicht bereits vorgelegt wurden: 
 
- die Immatrikulationsbescheinigung, 
 
- die Geburtsurkunde des Kindes oder ein Äquiva-

lent bzw. eine Bescheinigung über die Pfelgebe-
dürftigkeit der betreuten Person, 

 
- eine Anwesenheitsbescheinigung für die abzu-

rechnende Sitzung, 
 
- eine Erklärung an Eides statt, dass die gem. § 3 

Abs. 1 betreute Person zur Zeit der abzurechnen-
den Sitzung kostenpflichtig betreut wurde. 

 
(3) Über den Erstattungsanspruch entscheidet das Fi-
nanzreferat. Widersprüche gegen Entscheidungen des 
Finanzreferats werden vom ReferentInnenrat (RefRat) 
entschieden. 

§ 6 Haushaltsrechtliche Zuordnung 

(1) Erstattungsleistungen an Amts- und Mandatsträge-
rInnen werden aus dem Haushalt des StudentInnenpar-
laments gezahlt, und zwar: 
 

- Nr. 1 – für Mitglieder des StudentInnenparla-
ments aus dem Budget des StuPa, 

 
- Nr. 2 – für Mitglieder des ReferentInnenrats aus 

dem Budget des RefRat, 
 
- Nr. 3 – für Mitglieder von Fachschaftsräten bzw. 

ihnen gleichgestellten -initiativen aus deren jewei-
ligem Budget. Übersteigt die zu gewährende Leis-
tung den Finanzrahmen des Fachschaftsbudgets 
und wird dadurch die Erfüllung ihrer Aufgaben 
gefährdet, kann im Einzelfall eine Zahlung aus 
dem Budget des StudentInnenparlaments ge-
währt werden. 

 
(2) Erstattungsleistungen an Angestellte nach § 2 Abs. 4 
Nr.1 oder sontige MitarbeiterInnen gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 
2 werden aus dem Haushalt bzw. – soweit vorhanden – 
aus dem Budget, gezahlt, aus dem auch ihr Gehalt ge-
zahlt wird. 

§ 7 Schlußbestimmung 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtlichen Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität 
zu Berlin in Kraft. 
 


